
Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen

Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung 
Zur Vermeidung und Minimierung von erheblichen zu erwartenden Beeinträchtigungen oder 
möglichen Risiken sind - bezogen auf sämtliche Schutzgüter - folgende Maßnahmen bautechnischer 
und grünordnerischer Art und Weise vorzusehen: 

Bautechnische Maßnahmen
 Die Module der PV-Anlage bzw. deren Trägerkonstruktion ist mit Bohr- oder Rammpfählen im 

Boden zu verankern. Nur im Fall gewichtiger technischer Gründe kann ausnahmesweise 
davon abgewichen und eine andere Fundamentierung zugelassen werden. 

 Die Oberkante der Module ist auf eine Maximalhöhe von 3,5 m über GOK der PV-Fläche zu 
begrenzen. 

 Die Unterkante der Module ist zur Erhaltung eines ausreichend großen Streulichteinfalls auf 
die unter dem Modul liegende Vegetationsschicht auf eine Mindesthöhe von 0,6 m über GOK 
der PV-Fläche festzusetzen. 

 Wo irgend möglich sind reflektionsarme Bauteile, sowohl bezüglich der PV-Module, wie auch 
der Unterkonstruktion zu verwenden. 

 Park-, Stell- und Wegeflächen sind als Grünweg oder als Schotterrasen auszubilden.  
 Einfriedungen sind nur als Maschendrahtzäune mit grünen Farbtönen zulässig. Die Unterkante 

der Einfriedung ist in einer Mindesthöhe von 20 cm über GOK auszuführen, um eine 
Durchlässigkeit für Kleinsäuger zu gewährleisten. Die Ausgleichsflächen sind von der 
Einzäunung auszunehmen. 

 Die Verdichtung des Bodens während der Bauarbeiten durch Befahren mit schwerem Gerät ist 
auf das notwendige Mindestmaß zu beschränken.  

 Park- und Stellflächen im Umgriff der Betriebsgebäude sowie die Wegeflächen des   s. g. 
Pflegewegs zur Anlagenunterhaltung ist als Grünweg oder Schotterrasen auszubilden.  

 Die Gesamtfläche der PV-Anlage selbst ist bereits als Wiesenfläche ausgebildet. Kommt es 
im Zuge der Bautätigkeit zu einer relevanten Schädigung der bestehenden Vegetation auf 
größeren Flächen, so sind diese Schäden nach Maßgabe der ökologischen Baubegleitung 
durch Einsaat mit autochthonem Saatgut (Regiosaatgutmischung für Fett- und Frischwiesen, 
Kräuteranteil mind. 30 %, Produktionsraums Nr. 8, „Alpen- und Alpenvorland“) zu beseitigen. 

 Kommt es während der Bauausführung wider Erwarten zu Funden mit kulturhistorischer oder 
archäologischer Bedeutung, bzw. liegen Verdachtsmomente auf solche Funde vor, unterliegen 
diese der gesetzlichen Meldepflicht gem. Art. 8 BayDSchG und sind unverzüglich der Unteren 
Denkmalschutzbehörde Rosenheim oder dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege 
anzuzeigen.  

Maßnahmen der Grünordnung
Die festzusetzende Grünordnung des Plangebiets außerhalb der Kompensationsflächen (vgl. Pkt. 
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) beschränkt sich auf die Wiesenfläche im 
Unterstand der PV-Anlage, sowie auf streifenförmige Grünflächen zur Eingrünung im Süden und 
Osten der PV-Fläche: 

 Im Bereich der planlich dargestellten Grünflächen G-01 südlich und östlich der PV-Fläche ist 
nach Plandarstellung eine versetzt zweireihige Heckenpflanzung entsprechend der Pflanzliste 
A aus autochthonen, standortheimischen Pflanzgut anzupflanzen und zu entwickeln. Dabei 
sind auf der südlichen Grünfläche 80 %, entlang der östlichen Grünfläche 50 % der 
festgesetzten Flächen zur bepflanzen, die Restflächen sind als Pflanzlücken zur Ausbildung 
eines Hochstaudensaums frei zu belassen. Für die Heckenpflanzung ist über 
Rückschnittmaßnahmen eine Endwuchshöhe von ca. 3,0 m zulässig. 
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Abbildung 1 Pflanzschema G-01:  2-reihige Berberitzen-Rosen-Hecke  

Pflanzliste A - 2-reihige Berberitzen-Rosen-Hecke 

Abkürzung deutscher Name botanischer 
Name Mindestpflanzqualität Stückzahl pro 

Schema
Bv Berberitze Berberis vulgaris Forstware 2j. v. 50-80 6 

Ps Schlehe Prunus spinosa Forstware 2j. v. 50-80 3 

Ra Kriech-Rose Rosa arvensis Forstware 3j. v. 50-80 2 

Rc Hunds-Rose  Rosa canina Forstware 3j. v. 50-80 4 

Rg Essig-Rose Rosa gallica Forstware 3j. v. 50-80 2 

Rm Zimt-Rose Rosa majalis Forstware 2j. v. 50-80 2 

 Die Pflege der Wiesenflächen im Geltungsbereich ist extensiv mit einer zweischürigen Mahd 
pro Jahr durchzuführen. Das Schnittgut ist abzutransportieren (vgl. STMI 2009). Eine 
Düngung der Fläche oder die Verwendung von Bioziden ist unzulässig.  
Alternativ zur zweischürigen Mahd ist in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde 
Rosenheim eine extensive, Schaf- oder Ziegenbeweidung als Koppelhaltung in Umtriebsweide 
mit entsprechenden Weideeinrichtungen von Mai bis Oktober zulässig. Dabei ist eine 
max.Besatzdichte von 1,0 GV / ha pro Koppel zulässig. Eine Weidepause von mind. sechs 
Wochen der einzelnen Koppelflächen ist einzuhalten. Eine Nutzung der Kompensationsfläche 
(vgl. unten) z. B. als Schattplatz, Tränke oder Pferch  ist dabei nicht zulässig. Eine Düngung 
der Weiden bzw. die Zufütterung der Tiere ist unzulässig. Änderungen bezüglich der 
Beweidungsart, Besatzstärke oder der Weidepausen sind je Flächenentwicklung in 
Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde Rosenheim möglich. 

Maßnahmen zum speziellen Artenschutz (vgl. auch NATURECONSULT 2013)
 Zur Vermeidung von Verlusten an saisonalen Nestern, Gelegen und Individuen 

gemeinschaftsrechtlich geschützter Vogelarten sind Bäume, sonstige Gehölzbestände und 
Hochstaudenfluren nur außerhalb der Vogelbrutzeit gem. § 39 BNatSchG1 zu roden bzw. zu 
beseitigen. Dies betrifft sämtliche Gehölze und Staudenfluren, die zu roden bzw. zu entnehmen 
sind. Um eine vorhabensbedingte Beeinträchtigung von Brutplätzen im Bereich 
Hochstaudensäume zu verhindern, sind sämtliche Hochstaudensäume innerhalb des 
Eingriffbereichs vor Beginn der Vogelbrutzeit (bis Ende Februar) zu mähen.  

Um Verluste von besetzten Nestern der Wachtel zu vermeiden ist bei einem Baubeginn nach 
Anfang Mai die  Wiesenfläche ab spätestens Anfang Mai im Abstand von ca. 2 Wochen zu mähen 
um die Krautschicht kurz zu halten. 

 Wertgebende Habitate, wie Gehölze und Altgrasfluren die im Norden und Osten an den 
Geltungsbereich angrenzen, sind vor baubedingten Beeinträchtigungen zu schützen. Dies betrifft 
insbesondere eine Nutzung als Lager-, Verkehrs- und Baustelleneinrichtungsfläche. Dies ist durch 
geeignete Vermeidungsmaßnahmen, wie eine Abpflockung oder einen Bauschutzzaun (vgl. DIN 
18920 bzw. RAS-LP 4) wirksam zu verhindern. Die Durchführung der Maßnahme ist von der 
ökologischen Baubegleitung zu dokumentieren und auch im Bauverlauf zu überwachen.  

                                                     
1 Vogelbrutzeit: 1. März bis 30. September
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